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Altholz Kategorie II / III AVV 17 02 01

Erklärung Altholz der Kategorie II / III:

Holz, das verleimt, gestrichen, lackiert, beschichtet oder anderweitig behandelt ist, aber ohne 
Holzschutzmittel oder halogenorganische Verbindungen [z.B. PVC-Beschichtungen] oder mit 
halogenorganischen Beschichtungen [z.B. PVC], aber ohne Holzschutzmittel.

Das darf rein:
Inneneinrichtungen aus Holz, wie Möbel oder Küchen; Spanplatten; Zierbalken; 
Laminat; Verschnitt, Abschnitte, Späne oder Paletten aus behandelten 
Holzwerkstoffen; Transportkisten aus Holzwerkstoffen; Baustellensortimente aus 
Holzwerkstoffen, Schalhölzern, Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem

                           Innenausbau; Türblätter und Zargen von Profilbretter für die Raumausstattung,
                           Deckenpaneele, Zierbalken usw.; Bauspan-platten; Möbel, Altholz aus Sperrmüll
                           (Mischsortiment); Möbel, mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung;
                           Sonstige Paletten, mit Verbundmaterialien.

Das darf nicht rein:
Fremdstoffe jeglicher Art, gemischte Abfälle, Grünabfälle, etc.


